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desregierung im Sinne des Artikels 25 und des Artikels 46 der in Rom unter-
zeichneten Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten

5 0 9 . Kundmachung: Verlängerung der Wirksamkeit der Erklärung der Österreichischen Bundes-
regierung im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 des Protokolls Nr. 4 zur Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch die
gewisse Rechte und Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der
Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind

5 1 0 . Kundmachung: Geltungsbereich des Abkommens zur Vereinheitlichung von Regeln über
die Beförderung im Internationalen Luftverkehr (Warschauer Abkommen)

5 1 1 . Kundmachung: Geltungsbereich des Protokolls zur Änderung des Abkommens zur Verein-
heitlichung von Regeln über die Beförderung im Internationalen Luftver-
kehr

5 1 2 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens zur Beilegung von Investitionsstreitig-
keiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten

5 1 3 . Vereinbarung zwischen der Generaldirektion der Zivilluftfahrt im Verkehrs- und Post-
ministerium als Oberste Luftfahrtbehörde der Ungarischen Volksrepublik
und dem Bundesministerium für Verkehr als Oberste Zivilluftfahrtbehörde
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506 . Verordnung der Bundesregierung
vom 18. September 1973 über die Änderung
der Sprengel der Bezirksgerichte Gloggnitz

und Neunkirchen

Auf Grund des § 8 Abs. 5 lit. d des Über-
gangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 in der Fas-
sung des BGBl. Nr. 368 vom Jahre 1925 wird
mit Zustimmung der Niederösterreichischen
Landesregierung verordnet:

Artikel I

Der Artikel I der Verordnung der Bundes-
regierung vom 21. Dezember 1971, BGBl.
Nr. 478, über die Sprengel der in Niederöster-
reich gelegenen Bezirksgerichte in der Fassung
der Verordnung BGBl. Nr. 483/1972 sowie der
Kundmachung BGBl. Nr. 142/1973 wird wie
folgt geändert:

1. Der § 10 hat zu lauten:

„§ 10. Der Sprengel des Bezirksgerichts Glogg-
nitz umfaßt folgende Gemeinden:

Altendorf, Breitenstein, Buchbach, Enzenreith,
Gloggnitz, Grafenbach-St. Valentin, Otter-
thal, Payerbach, Prigglitz, Reichenau an der
Rax, Schottwien, Schwarzau im Gebirge,
Semmering, Vöstenhof, Wimpassing."

2. Der § 36 hat zu lauten:
„§ 36. Der Sprengel des Bezirksgerichts Neun-

kirchen umfaßt folgende Gemeinden:
Breitenau, Grünbach am Schneeberg, Natsch-
bach-Loipersbach, Neunkirchen, Pitten, Puch-
berg am Schneeberg, Scheiblingkirchen-Thern-
berg, Schrattenbach, Schwarzau am Steinfelde,
Seebenstein, St. Egyden am Steinfeld, Ternitz,
Warth, Wartmannstetten, Willendorf, Würf-
lach."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1974
in Kraft.

Kreisky Häuser Rösch Broda
Sinowatz Androsch Weihs Staribacher
Lanc Lütgendorf Kirchschläger Moser

Firnberg Leodolter
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507 . Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 24. September 1973, mit der
die Ausbildung für die Gerichtsvollzieher-
fachprüfung und die Gerichtsvollzieherfach-

prüfung geregelt werden

Auf Grund der §§ 8 bis 18 des Gehaltsüber-
leitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der Fas-
sung der 1. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle
1970, BGBl. Nr. 243, und der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 167/1972 und 318/1973 wird im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzler verordnet:

Ausbildungslehrgang

§ 1. (1) Vor der Zulassung zur Gerichtsvoll-
zieherfachprüfung hat jeder Kandidat einen Aus-
bildungslehrgang zu besuchen.

(2) Der Präsident des Oberlandesgerichtes hat
bei entsprechendem Bedarf die Abhaltung eines
Ausbildungslehrganges zur Vorbereitung auf die
Gerichtsvollzieherfachprüfung anzuordnen, und
zwar entweder beim Oberlandesgericht oder,
wenn dies zweckmäßig und kostensparend ist,
beim Gerichtshof erster Instanz.

(3) Der Präsident des Oberlandesgerichtes hat
einen Richter mit der Leitung des Ausbildungs-
lehrganges und Richter, Beamte oder Vertrags-
bedienstete in der erforderlichen Anzahl mit
der Durchführung des Ausbildungslehrganges zu
betrauen.

(4) Im Ausbildungslehrgang ist der Beamte
theoretisch und praktisch auf die Gegenstände der
Gerichtsvollzieherfachprüfung vorzubereiten. Der
Beamte hat mindestens 15 schriftliche Arbeiten
zu verfassen, die je eine Aufgabe der im § 5
Abs. 2 angeführten Art betreffen.

(5) Der Ausbildungslehrgang soll sich über
einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten er-
strecken, wobei die Gesamtzahl der Unterrichts-
stunden 240 betragen soll. Sofern der Ausbil-
dungslehrgang in der Form von Intensivkursen
bei Internatsbetrieb oder internatsähnlichem
Schulbetrieb abgehalten werden kann, soll er
acht Wochen mit 200 Unterrichtsstunden ins-
gesamt dauern.

Zulassung zum Ausbildungslehrgang

§ 2. (1) Zum Ausbildungslehrgang sind auf
ihren Antrag Beamte zuzulassen, die die Ge-
richtsvollzieherprüfung erfolgreich abgelegt ha-
ben und seit mindestens drei Jahren im Gerichts-
vollzieherdienst verwendet werden.

(2) Über die Zulassung zum Ausbildungslehr-
gang hat der Präsident des Oberlandesgerichtes,
in dessen Sprengel der Beamte verwendet wird,

nach Maßgabe der dienstlichen Erfordernisse und
der Aufnahmefähigkeit des Ausbildungslehr-
ganges zu entscheiden. Gegen diese Entscheidung
ist die Berufung an den Bundesminister für
Justiz zulässig.

(3) Haben sich für einen Ausbildungslehrgang
so viele Beamte gemeldet, daß aus organisatori-
schen Gründen nicht alle berücksichtigt werden
können, so sind diejenigen, die deshalb nicht
zugelassen werden können, in der Folge vor-
zugsweise zu berücksichtigen.

Teilnahme am Ausbildungslehrgang

§ 3. (1) Der Kandidat ist verpflichtet, an allen
Veranstaltungen des Ausbildungslehrganges teil-
zunehmen.

(2) Hat ein Kandidat aus Gründen, die er
nicht verschuldet hat, mehr als ein Drittel des
gesamten Ausbildungslehrganges versäumt, so
hat er den Besuch des Ausbildungslehrganges ab-
zubrechen und zu seiner Dienststelle zurückzu-
kehren.

(3) Ist ein Kandidat aus einem Ausbildungs-
lehrgang ausgeschieden, so kann ihm auf seinen
Antrag die Zulassung zu einem weiteren Aus-
bildungslehrgang oder zu einem Teil eines sol-
chen gewährt werden. Auf solche Anträge ist
§ 2 sinngemäß anzuwenden.

(4) Eine neuerliche Zulassung darf nicht er-
folgen, wenn der Kandidat an solchen Ausbil-
dungslehrgängen bereits insgesamt mehr als drei
Viertel der Dauer eines einzigen Ausbildungs-
lehrganges teilgenommen hat. In diesem Fall ist
das Erfordernis des Besuches des Ausbildungs-
lehrganges im Sinne des § 1 Abs. 1 als erfüllt
anzusehen.

Gerichtsvollzieherfachprüfung

§ 4. Die Gerichtsvollzieherfachprüfung ist
schriftlich und mündlich abzulegen.

Schriftliche Prüfung

§ 5. (1) Die schriftliche Prüfung ist als Klau-
surarbeit abzuhalten und darf nicht länger als
sieben Stunden dauern.

(2) Dem Kandidaten sind folgende Aufgaben
vorzulegen:

1. Entwerfen eines Pfändungsprotokolles auf
Grund eines mitgeteilten schwierigen Sach-
verhaltes;

2. Entwerfen eines Protokolles
a) über schwierige Vollstreckungshandlun-

gen betreffend die Verwertung von
Fahrnissen einschließlich jener von
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Superädifikaten im Rahmen einer Exe-
kution auf bewegliche körperliche Sachen
(§§ 249 ff. der Exekutionsordnung) oder
einer Exekution auf Ansprüche auf
Herausgabe und Leistung körperlicher
Sachen (§§ 325 ff. der Exekutionsord-
nung),

b) über die durchgeführte Schätzung nach
§ 140 der Exekutionsordnung,

c) über Vollstreckungshandlungen bei der
Exekution auf andere Vermögensrechte
nach §§ 331 ff. der Exekutionsordnung,

d) über die pfandweise Beschreibung von
bücherlich nicht eingetragenen Rechten
(§ 90 der Exekutionsordnung) und der
eingebrachten Fahrnisse des Mieters oder
Pächters (§ 1101 des allgemeinen bür-
gerlichen Gesetzbuches) oder

e) über die Aufnahme eines Wechselpro-
testes;

3. Entwerfen eines Protokolles über eine voll-
zogene Räumung;

4. Berechnung des unpfändbaren Teiles des
beim Vollzug vorgefundenen Bargeldes
(§§ 251 Z. 7, 261 der Exekutionsordnung);

5. Durchführen einer schwierigen Berechnung
der Gerichtsgebühren und der Kosten der
Exekution (§ 74 Abs. 1 der Exekutions-
ordnung) im Exekutionsverfahren auf das
bewegliche Vermögen.

Mündliche Prüfung

§ 6. (1) Der allgemeine Teil der mündlichen
Prüfung umfaßt die im § 8 Abs. 2 lit. b des
Gehaltsüberleitungsgesetzes angeführten Gegen-
stände.

(2) Der besondere Teil der mündlichen Prü-
fung umfaßt folgende Gegenstände:

1. Dienstbuch für die Vollstrecker (DV) unter
Berücksichtigung von Lehre und Recht-
sprechung zu den darin angeführten gesetz-
lichen Bestimmungen;

2. Grundzüge der Exekutionsordnung und
der wichtigsten exekutionsrechtlichen Ne-
bengesetze einschließlich des Lohnpfän-
dungsgesetzes und der Realschätzungs-
ordnung mit eingehender Behandlung der
sich auf die Tätigkeit der Gerichtsvoll-
zieher beziehenden Bestimmungen (Punkt 5
Abs. 1 DV);

3. Grundzüge des allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches, soweit sie zum Verständnis
der im Punkt 5 Abs. 1 DV angeführten
Bestimmungen über den Exekutionsvollzug
erforderlich sind, insbesondere Grundbe-

griffe von Eigentum, Pfandrecht, Dienst-
barkeit, Gemeinschaft des Eigentums, Ge-
wahrsam (§§ 309, 319 des allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches), die allgemeinen
Bestimmungen über Verträge, Bevollmäch-
tigung, Kaufvertrag, Bestandvertrag unter
Berücksichtigung des Mietengesetzes, Pfand-
vertrag, Aufhebung und Umänderung der
Rechte und Verbindlichkeiten, insbeson-
dere Zahlung;

4. Grundzüge des Handelsrechts, soweit sie
für die Tätigkeit der Gerichtsvollzieher
nach Punkt 5 Abs. 1 DV von Bedeutung
sind;

5. Grundzüge des Wechsel- und Scheckrechts,
Arten der Wechsel und Schecks, Indossa-
ment, Protest;

6. Grundzüge der Konkurs- und Ausgleichs-
ordnung, soweit sie zum Verständnis der
im Punkt 5 Abs. 1 DV angeführten Be-
stimmungen erforderlich sind;

7. Grundbuchsrecht, soweit es für die Tätig-
keit der Gerichtsvollzieher nach Punkt 5
Abs. 1 DV von Bedeutung ist;

8. Bestimmungen über die Vereitelung von
Zwangsvollstreckungen und jene Bestim-
mungen des Strafrechts, die dem Gerichts-
vollzieher einen besonderen Schutz bei
Ausübung seiner Tätigkeit gewähren und
die ihn für den Fall der Verletzung seiner
Pflichten als Gerichtsvollzieher mit Strafe
bedrohen;

9. Vollstreckungsgebühren;
10. Grundzüge der Gerichtsorganisation;
11. Bestimmungen der Geschäftsordnung für

die Gerichte I. und II. Instanz, soweit sie
für die Tätigkeit der Gerichtsvollzieher
von Bedeutung sind;

12. Grundzüge der Psychologie (Grundsätzliches
über die Einschreitungsarten und den Um-
gang mit Menschen).

Prüfungskommission

§ 7. Bei jedem Oberlandesgericht ist eine Prü-
fungskommission für den Sprengel dieses Ge-
richtshofes zu errichten.

Bestellung der Mitglieder der
Prüfungskommission

§ 8. (1) Zu Mitgliedern der Prüfungskommis-
sion dürfen nur Richter und Beamte des gehobe-
nen Dienstes bei Gericht bestellt werden. Der
Vorsitzende der Prüfungskommission und dessen
Stellvertreter müssen Richter sein.

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission
sind vom Präsidenten des Oberlandesgerichtes zu
bestellen.
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Prüfungssenate

§ 9. Die Prüfungssenate bestehen aus einem
Vorsitzenden und zwei Mitgliedern. Der Vorsit-
zende des Prüfungssenates muß Vorsitzender der
Prüfungskommission oder dessen Stellvertreter

sein. Die beiden anderen Mitglieder des Prüfungs-
senates müssen Beamte des gehobenen Dienstes
bei Gericht sein.

Broda

508 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 21. September 1973 betreffend die Ver-
längerung der Wirksamkeit der Erklärungen der Österreichischen Bundesregierung im
Sinne des Artikels 25 und des Artikels 46 der am 4. November 1950 in Rom unterzeichne-
ten Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. Nr. 210/1958)

Die Ständige Vertretung Österreichs beim Europarat hat am 31. August 1973 beim General-
sekretär des Europarates nachstehende Erklärungen hinterlegt:

(Übersetzung)

Erklärung
der Bundesregierung der Republik Österreich
gemäß Artikel 25 der am 4. November 1950 in
Rom unterzeichneten Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung
der Republik Österreich, daß diese ihre am
25. August 1970 gemäß Artikel 25 der am
4. November 1950 in Rom unterzeichneten Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten abgegebene Erklärung für einen
Zeitraum von drei Jahren, vom 3. September
1973 an gerechnet, verlängert.

Wien, am 27. August 1973

Kirchschläger m. p.

Erklärung
der Bundesregierung der Republik Österreich
gemäß Artikel 46 der am 4. November 1950 in
Rom unterzeichneten Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung
der Republik Österreich, daß diese ihre am
25. August 1970 gemäß Artikel 46 der am
4. November 1950 in Rom unterzeichneten Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten abgegebene Erklärung für einen
Zeitraum von drei Jahren, vom 3. September
1973 an gerechnet, verlängert.

Wien, am 27. August 1973

Kirchschläger m. p.

Die ursprünglichen Erklärungen der Bundesregierung sind in BGBl. Nr. 210/1958, die bis-
herigen Verlängerungen in den BGBl. Nr. 225/1961, 240/1964, 331/1967 und 311/1970 kund-
gemacht.

Kreisky
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509 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 21. September 1973 betreffend die Verlän-
gerung der Wirksamkeit der Erklärung der Österreichischen Bundesregierung im Sinne
des Artikels 6 Absatz 2 des Protokolls Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, durch die gewisse Rechte und Freiheiten gewährleistet werden,
die nicht bereits in der Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind (BGBl.

Nr. 434/1969)

Die Ständige Vertretung Österreichs beim Europarat hat am 31. August 1973 beim General-
sekretär des Europarates nachstehende Erklärung hinterlegt:

(Übersetzung)

Erklärung

der Bundesregierung der Republik Österreich
gemäß Artikel 6 Absatz 2 des am 16. September
1963 in Straßburg unterzeichneten Protokolls
Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung
der Republik Österreich, daß diese ihre am
25. August 1970 gemäß Artikel 6 Absatz 2 des
am 16. September 1963 in Straßburg unterzeich-
neten Protokolls Nr. 4 zur Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
abgegebene Erklärung für einen Zeitraum von
drei Jahren, vom 3. September 1973 an gerech-
net, verlängert.

Wien, am 27. August 1973

Kirchschläger m. p.

Die ursprüngliche Erklärung der Bundesregierung ist in BGBl. Nr. 218/1970, die bisherige
Verlängerung in BGBl. Nr. 312/1970 kundgemacht.

Kreisky

510. Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 27. September 1973 betreffend den Gel-
tungsbereich des Abkommens zur Vereinheit-
lichung von Regeln über die Beförderung im
Internationalen Luftverkehr (Warschauer

Abkommen)

Nach Mitteilungen der Polnischen Regierung
sind nachstehende Staaten dem Abkommen zur
Vereinheitlichung von Regeln über die Beförde-
rung im Internationalen Luftverkehr (Warschauer
Abkommen) vom 12. Oktober 1929 (BGBl.
Nr. 286/1961, letzte Kundmachung betreffend
den Geltungsbereich BGBl. Nr. 151/1971) beige-
treten:

Staaten:
Datum der Hinterlegung

der Beitrittsurkunde:

Singapur 4. September 1971
Dominikanische Repu-

blik 25. Feber 1972
Irak 28. Juni 1972

Fidschi hat erklärt, daß es sich auf Grund der
durch das Vereinigte Königreich erfolgten Aus-
dehnung des Geltungsbereiches auf sein Gebiet als
Mitglied des Abkommens betrachtet.

Kreisky

5 1 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 27. September 1973 betreffend den Gel-
tungsbereich des Protokolls zur Änderung des
Abkommens zur Vereinheitlichung von Re-
geln über die Beförderung im Internationalen
Luftverkehr, unterzeichnet in Warschau am

12. Oktober 1929

Nach Mitteilungen der Polnischen Regierung
sind nachstehende Staaten dem Protokoll zur Än-
derung des Abkommens zur Vereinheitlichung
von Regeln über die Beförderung im Internatio-
nalen Luftverkehr, unterzeichnet in Warschau am
12. Oktober 1929, vom 28. September 1955
(BGBl. Nr. 161/1971) beigetreten:
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Staaten:
Datum der Hinterlegung

der Beitrittsurkunde:

Malawi 9. Juni 1971
Swasiland 20. Juli 1971
Guatemala 28. Juli 1971
Dominikanische Repu-

blik 25. Feber 1972
Irak 28. Juni 1972
Westsamoa 16. Oktober 1972
Indien 14. Feber 1973

Fidschi hat erklärt, daß es sich auf Grund der
durch das Vereinigte Königreich erfolgten Aus-
dehnung des Geltungsbereiches auf sein Gebiet als
Mitglied des Protokolls betrachtet.

Kreisky

5 1 2 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 27. September 1973 betreffend den Gel-
tungsbereich des Übereinkommens zur Beile-
gung von Investitionsstreitigkeiten zwischen

Staaten und Angehörigen anderer Staaten

Nach Mitteilungen der Internationalen Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung haben fol-
gende weitere Staaten das Übereinkommen zur
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen
Staaten und Angehörigen anderer Staaten (BGBl.
Nr. 357/1971) ratifiziert:

Staaten:
Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde:

Ägypten 3. Mai 1972
Jordanien 30. Oktober 1972
Sudan 9. April 1973

Das Vereinigte Königreich von Großbritannien
und Nordirland hat am 19. Juni 1973 gemäß
Art. 70 des Übereinkommens mitgeteilt, daß das
Britische Territorium im Indischen Ozean, die
Pitcairn-Inseln, das Britische Antarktische Terri-
torium, die Souveränen Stützpunkte auf der In-
sel Zypern und die Neuen Hebriden von der An-
wendung des Übereinkommens ausgenommen
sind.

Kreisky

5 1 3 . Vereinbarung zwischen der General-
direktion der Zivilluftfahrt im Verkehrs- und
Postministerium als Oberste Luftfahrtbehörde
der Ungarischen Volksrepublik und dem
Bundesministerium für Verkehr als Oberste
Zivilluftfahrtbehörde der Republik Öster-
reich gemäß Art. XVI Abs. 2 des Luftver-

kehrsabkommens

VEREINBARUNG
Die Generaldirektion der Zivilluftfahrt im

Verkehrs- und Postministerium als Oberste Luft-
fahrtbehörde der Ungarischen Volksrepublik und
das Bundesministerium für Verkehr als Oberste
Zivilluftfahrtbehörde der Republik Österreich
vereinbaren gemäß Art. XVI Abs. 2 des Luft-
verkehrsabkommens vom 17. Juli 1959:
1.2u Anhang 1, Abschnitt C des Abkommens:

a) Das von der Regierung der Ungarischen
Volksrepublik namhaft gemachte Luft-
beförderungsunternehmen ist berechtigt,
planmäßige Flugdienste mit Verkehrsrech-
ten der fünften Luftfreiheit von internatio-
nalen Flughäfen in Ungarn über inter-
nationale Flughäfen in Österreich zweimal
wöchentlich nach Brüssel und umgekehrt
zu betreiben.

b).Für das von der Österreichischen Bundes-
regierung namhaft gemachte Luftbeförde-
rungsunternehmen werden die Flugstrecken
und die Frequenzen zur Durchführung von
planmäßigen Flugdiensten mit Verkehrs-
rechten der fünften Luftfreiheit über inter-
nationale Flughäfen in Ungarn hinaus fest-
gelegt werden, sobald die Österreichische
Oberste Zivilluftfahrtbehörde dies verlangt.

2. Diese Vereinbarung tritt mit 1. November
1973 in Kraft und gilt bis 31. März 1974.

Wien, am 28. März 1973

Der Leiter der Ungarischen Delegation:
Hüvös Sándor

Der Leiter der österreichischen Delegation:
Fischer

Die vorstehende Vereinbarung ist gemäß
Art. XVI Abs. 2 des österreichisch-ungarischen
Luftverkehrsabkommens vom 17. Juli 1959 durch
Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bot-
schaft in Budapest und dem Ministerium des
Äußeren der Ungarischen Volksrepublik vom
10. Mai 1973 bzw. vom 10. August 1973 bestätigt
worden.

Kreisky


